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Vorwort 

Diese Schrift  entstand aus einem Aufsatz, den ich Herrn Professor 
Dr. Kar l Heinrich Friauf L L M zu seinem 50. Geburtstag am 31. 7.1981 
gewidmet habe. Gern erinnere ich hier an diesen Anlaß. 

Herrn Professor  Dr. Klaus Stern bin ich dafür verbunden, daß er die 
Drucklegung befürwortet  hat; der Gerda Henkel Stiftung danke ich für 
einen Druckkostenzuschuß, Herrn Senator Professor  Dr. Johannes 
Broermann für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. 

U. K. 
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Übersicht 

1. Hochschulfinanzierung 

Die Hochschulen sind die nach Zahl, Umfang und Mitteleinsatz wich-
tigsten Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung und Lehre in 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Erfül lung ihrer Primäraufgaben 
hängt mehr denn je von den Mit te ln ab. Das lassen die finanziellen 
Restriktionen der jüngsten Zeit, die engmaschigen Regelungen der 
Haushaltsführung sowie die staatliche Veranschlagungspraxis der jüng-
sten Zeit immer deutlicher erkennen1. 

In Zeiten der Baisse wi rd auch spürbarer, in welchem Ausmaß die 
Hochschulen Faktoren des Wirtschaftslebens sind. Hochschulen in allen 
hochentwickelten Ländern sind Großorganisationen mi t ζ. T. zehntau-
senden Studenten, Tausenden von Mitarbeitern und Etats von ζ. T. über 
500 Mio. DM; sie sind wesentliche Elemente der Infrastruktur 2 des Lan-
des; ihre Arbeit w i rd in Forschung und Lehre zunehmend auch von 
Gesichtspunkten des gesellschaftlichen Bedarfs geprägt. Je weiter diese 
Entwicklung voranschreitet, desto stärker sind die Hochschulen von kon-
tinuierlicher Finanzierung abhängig und der selbstverständlichen und 
legitimen Forderung des wirtschaftlichen Einsatzes dieser Mit te l unter-
worfen. Wirtschaftlicher  Mitteleinsatz bedeutet, daß die ihnen zur Ver-
fügung gestellten Mit tel so verwandt werden müssen, daß ein Höchst-
maß an Leistungen in Forschung und Lehre erbracht wird 3 . Die Verwal-
tung der Mittel, ihre Veranschlagung und die Ausführung des Hoch-
schulhaushaltes sind Sekundäraufgaben der Hochschule, die Entschei-
dung über den richtigen Mitteleinsatz ist eine Teilfunktion der Erfül-
lung dieser Aufgabe. 

Forschung und Lehre in den Hochschulen werden aus drei Quellen 
finanziert: 

ι Schuster, H. J., Haushaltsrecht, in: HdbWissR, Berl in, Heidelberg, New 
York 1982, S. 327 - 355 (328). 

2 Frey, René L., Infrastruktur,  Grundlagen der Planung öffentlicher  I n -
vestitionen, 2. Aufl., Tübingen, Zürich 1972, S. 11 f.; Jochimsen,  R., Theorie 
der Infrastruktur,  Grundlagen der marktwirtschaft l ichen  Entwicklung, Tü-
bingen 1966, S. 35 f.; Mäding,  H., Infrastrukturplanung  i m Verkehrs- und 
Bildungssektor, Baden-Baden 1978, S. 217 f.; Watrin,  ökonomische Aspekte 
des Hochschulwesens, in: HdbWissR, S. 227 - 248 (228). 

3 Wissenschaftsrat,  Empfehlungen zur Forschung und zum Mitteleinsatz 
in den Hochschulen, verabschiedet am 6. Ju l i 1979, S. 50. 
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— zunächst zum ganz überwiegenden Teil aus den staatlichen Etats, 
welche die Länder aufstellen; 

— sodann aus „Dr i t tmit te ln", welche (vorwiegend) von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft,  Ressorts des Bundes und der Länder, Stif-
tungen, privaten Wirtschaftsunternehmen u. ä. bereitgestellt wer-
den; 

— letztlich (in geringem Umfang) aus Körperschaftsmitteln  der Hoch-
schulen selbst. 

2. Organisation  und Verfahren 

Über den Einsatz dieser Mit tel entscheiden mit — je nach Mittelart — 
unterschiedlicher Verantwortung der Staat und die Hochschule, i. d. R. 
beide in vielfältigen Formen der Zusammenarbeit. A n den Entscheidun-
gen sind innerhalb der Hochschulen die Leitungs- und Kollegialorgane 
sowohl der zentralen wie der fachlichen Ebene mit vielfältigen Aus-
schüssen, Kommissionen etc. beteiligt; das Verfahren  des Mitteleinsatzes 
läuft in vielen Stufen von der Budgetierung über die Verteilung und 
Bewirtschaftung bis zur Rechnungskontrolle. 

Gegenstand der folgenden Untersuchung sind dabei vor allem die 
rechtlichen Aspekte von Organisation und Verfahren  der Mittelverwen-
dung, wobei jedoch die verwaltungswissenschaftlichen nicht ganz außer 
Betracht gelassen werden können. Für die Analyse des rechtlichen 
Rahmens sind das Grundgesetz — insbesondere dessen Ar t . 5 I I I — und 
die Landesverfassungen ebenso heranzuziehen wie das Hochschulrah-
mengesetz des Bundes vom 26.1.19764, wie die Landeshochschulgesetze 
der Länder5. Das Satzungsrecht der Hochschulen spielt angesichts des 
dichten Gesetzesnetzes eine immer geringer werdende Rolle, auch für 
Fragen der Finanzverfassung der Hochschulen16, so daß es im folgenden 
weitgehend vernachlässigt werden kann. Wichtig sind das Haushalts-
grundsätzegesetz des Bundes7 und die Haushaltsordnungen des Bundes8 

und der Länder9. Beachtet werden müssen vor allem die besonderen 
Haushaltsvorschriften,  welche die meisten Landeshochschulgesetze ent-

4 BGBl. I , 185. 
5 Nachweise i n Campenhausen, Axe l Frhr. von / Lerche,  Peter, Deutsches 

Schulrecht, Sammlung des Schul- und Hochschulrechtes des Bundes und der 
Länder, 3 Bände, Percha, Stand: 1.3.1982. 

« Dazu jetzt Karpen,  Die Finanzverfassung der Hochschulen angesichts der 
gegenwärtigen Haushaltslage, Verwaltungsarchiv, 73. Band, 1982, Heft 4, S. 
405 - 437. 

7 Vom 19. 08. 69 (BGBl. I , 1273). 
« Vom 19. 08. 69 (BGBl. I , 1284). 
0 Nachweise bei Schuster,  HdbWissR, S. 348 und Piduch, Ε. Α., Bundes-

haushaltsrecht, Losebl. Kommentar Stand 1981, Bd. 2, Anhang: „Landeshaus-
haltsrecht". 
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halten. Wie bei vielen Materien, die — wie das Hochschul- und Haus-
haltsrecht — der Landeshoheit unterliegen, sind die einschlägigen Vor-
schriften verstreut; der Bestand ist unübersichtlich, und die Bundes-
gesetzgebung hat — jedenfalls für das Hochschulrecht — nur eine be-
grenzte Vereinheitlichung bewirkt. 

3. Zum Gang der  Untersuchung 

Viele Fragen des Mitteleinsatzes in den wissenschaftlichen Hochschu-
len, auch und vor allem der Kompetenzabgrenzung zwischen Staat und 
Hochschulen sowie der zweckmäßigsten Organisation der Mittelvertei-
lung, sind seit Jahrzehnten heftig umstri t ten 10 . Die Haushaltsreform des 
Jahres 1969 hat nur in geringem Ausmaß auf die Besonderheiten des Wis-
senschaftseinrichtungen Rücksicht genommen. Der Wissenschaftsrat hat 
sich in seinen Empfehlungen wiederholt mi t der Hochschulfinanzierung 
beschäftigt, schwerpunktmäßig jedoch zuletzt in den „Empfehlungen 
zur Forschung und zum Mitteleinsatz in den Hochschulen" (1979) und 
den „Empfehlungen zur Forschung mit Mi t te ln Dri t ter in den Hochschu-
len" (1982). Gerade die gravierenden Mittelkürzungen dieses Jahres, 
vor allem die Verfahrensmodalitäten  ihrer Durchführung,  haben ge-
zeigt, daß es sich bei der Ausgestaltung der Finanzverfassung der Hoch-
schulen um eine noch unbewältigte Aufgabe handelt. 

Die Darstellung gliedert sich in drei Teile: 

— in einem ersten Teil (I) werden die Grundlagen der Hochschulselbst-
verwaltung, ihrer Organisation und ihres Verfahrens,  nach Maßgabe 
der Wissenschaftsfreiheitsgarantie  des Ar t . 5 I I I GG dargestellt; 

— der zweite Tei l (II) ist den Organisations- und Entscheidungsstruk-
turen der Finanzverwaltung der Hochschulen gewidmet; 

— im dri t ten Tei l (III) sollen einige kritische Hinweise sowie Empfeh-
lungen gegeben werden, wie man es besser machen könnte. Sie las-
sen sich von dem Grundgedanken leiten, daß wirtschaftliches Han-
deln der Hochschulen und effizientere Organisations- wie Entschei-
dungsstrukturen vor allem durch die Stärkung ihrer Selbstverwal-
tung und nicht durch eine Vielzahl von gesetzlichen Rahmenbestim-
mungen, Reglementierung von Einzelentscheidungen und admini-
strative Detailkontrolle gefördert  werden11. Das mag insgesamt als 
Appell: „Mehr Mut zur Autonomie" verstanden werden. 

i« Karpen,  Verwaltungsarchiv, S. 423 f. 
h Wissenschaftsrat,  Mitteleinsatz, S. 50. 


